
Geldwäscheprävention

Hinweise
geben



„Wir beraten unsere Man-
danten jeden Tag, wie sie 
bewusst vorbeugen kön-
nen. Sollte es dafür zu 
spät sein, verteidigen wir 
ihre Interessen.“

Rödl & Partner

Hinweise geben



Verschärfte Regeln bei der 
Bekämpfung von Geldwäsche 
und	Terrorismusfinanzierung
Die	5.	EU	Geldwäsche-Richtlinie	 (RL	 (EU)	2018/843)	 zur	
Bekämpfung	 der	 Geldwäsche	 und	 Terrorismusfinanzie-
rung	trat	am	18.	Juli	2018	in	Kraft	und	war	bis	zum	10.	Ja-
nuar	2020	in	nationales	Recht	umzusetzen.

Ziel	 des	 Gesetzgebers	 ist	 es,	 Geldwäsche	 und	 Terroris-
musfinanzierung	noch	effektiver	zu	verhindern	und	zu	be-
kämpfen. Unternehmen und Unternehmer werden künftig 
noch	stärker	in	die	Pflicht	genommen!

Geplante Konsequenzen bei 
Verstößen
Das Geldwäschegesetz auf Grundlage der 5. EU-Geldwä-
sche-Richtlinie sieht bei Verstößen gegen die im Gesetz 
normierten	Sorgfaltspflichten	folgende	mögliche	Sanktio-
nen vor:
 – Geldbußen	bis	zu	1	Mio.	Euro	oder	bis	zum	Zweifachen	

des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vor-
teils bei wiederholten Verstößen.

 – Bei Finanz-und Versicherungsunternehmen bzw. Versi-
cherungsvermittlern	bis	zu	5	Mio.	Euro	oder	bis	zu	10 %	
des Gesamtjahresumsatzes.

 – In	allen	übrigen	Fällen:	Geldbußen	bis	zu	150.000	Euro	
bei	Vorsatz	und	bis	zu	100.000	Euro	bei	Fahrlässigkeit.

 – „Naming and shaming“: Unanfechtbare Bußgeldbe-
scheide sollen auf der Internetseite der Aufsichtsbe-
hörde veröffentlicht werden.



Prävention
WER IST BETROFFEN?
 – U.a. alle Personen, die gewerblich mit Gütern  

handeln, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler, 
etc. ...

SIND SIE GERÜSTET, UM…
 – den Geschäftspartner samt Geschäftszweck zu iden-
tifizieren?

 – den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln?
 – die Geschäftsbeziehung zu überwachen?
 – interne Sicherungsmaßnahmen und Kontrollsysteme 

einzurichten?
 – Ihre Mitarbeiter zu schulen?
 – die erhobenen Informationen aufzuzeichnen und fünf 
Jahre	aufzubewahren?

 – ggf.	einen	Geldwäschebeauftragten	zu	bestellen?
 – ggf.	eine	Verdachtsmeldung	abzugeben?
 – eigene Informationen im sog. Transparenzregister zur 

Verfügung zu stellen?



Ihre Ansprechpartner

ULRIKE GRUBE
Rechtsanwältin

Wirtschaftsjuristin (Univ. Bayreuth)

Leitung Prävention & Verteidigung 

T	  +49	911	9193	1999
ulrike.grube@roedl.com

DR.	CHRISTINE	VARGA-ZSCHAU
Rechtsanwältin

T	  +49	911	9193	1234
christine.varga@roedl.com
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Rödl & Partner – Der agile Kümmerer für mittelstän-
disch geprägte Weltmarktführer

www.roedl.de/über-uns

Rödl & Partner
Äußere	Sulzbacher	Str.	100
90491	Nürnberg

T	 +49 911	9193	0
info@roedl.com

www.roedl.de
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